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EU-beihilfefähige Naturschutzflächen  
 

Wichtige Information, bitte aufbewahren! 
 
 
Dürfen naturschutzrelevante Flächen, die z.B. von Schäfern und Mutterkuhhaltern 
extensiv bewirtschaftet werden, weiterhin eine Förderung über die erste Säule der 
EU-Agrarpolitik erhalten?  
 
Bisher wurden den Landwirten die schwierige Bewirtschaftung dieser wertvollen Le-
bensräume nur über Agrarumweltprogramme entgolten. Diese Programme allein rei-
chen jedoch in vielen Fällen wegen zu geringer Förderhöhen nicht aus, um die Nut-
zung der Flächen aufrechtzuerhalten. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat am 14.10.2010 entschieden, dass eine „landwirt-
schaftliche Fläche“ im Sinne der EU-Vorgaben auch dann vorliegt, wenn deren Nut-
zung zwar auch landwirtschaftlichen Zwecken dient, der überwiegende Zweck aber 
in der Verfolgung der Ziele der Landschaftspflege und des Naturschutzes besteht. D. 
h. Naturschutzflächen, auf denen zum Beispiel aus Gründen der Landschaftspflege 
Schafe weiden, sind bei der Gewährung von Direktzahlungen der EU-Agrarpolitik 
ohne Einschränkungen zu berücksichtigen.  
 
Der EuGH hat damit klar gemacht, dass naturschutzfachlich wertvolle Flächen wich-
tiger Bestandteil einer multifunktionalen Landwirtschaft sind. Ihr Erhalt spielt eine 
zentrale Rolle als öffentliche Leistung. Damit urteilt der EuGH ganz im Sinne der 
zahlreichen Landwirte, die ihre Bewirtschaftung auf die Ziele des Naturschutzes aus-
richten und damit zum Erhalt unserer artenreichen Kulturlandschaften beitragen. Ei-
ne Kombination von Naturschutz und landwirtschaftlicher Nutzung ist nun eindeutig 
legitimiert. In Zukunft müssen extensiv bewirtschaftete Weiden, Magerrasen oder 
Heiden ausnahmslos für landwirtschaftliche Direktzahlungen prämienberechtigt sein. 
 
Der LNV fordert deshalb zu Gunsten der betroffenen Landwirte eine offensive Um-
setzung des Richterspruchs in Baden-Württemberg.  
 
Stuttgart, den 15.10.2010 gez. Dr. Anke Trube 
P.S. Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge ist die LNV-Geschäftsstelle stets dankbar.
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Quellen: 

• DVL-NABU-Pressemitteilung vom 14.10.2010 
• EuGH vom 14.10.2010, Rechtssache C-61/09  

 

 

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)  

14. Oktober 2010 

In der Rechtssache C-61/09 
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz (Deutschland) mit Entscheidung vom 28. Januar 2009, einge-
gangen beim Gerichtshof am 11. Februar 2009, in dem Verfahren 
Landkreis Bad Dürkheim gegen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion .... 

 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: 
 
1. Art. 44 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 
mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpo-
litik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betrie-
be und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 
1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, 
(EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 in der durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2013/2006 des Rates vom 19. Dezember 2006 geänderten Fassung ist dahin 
auszulegen, dass er der Beihilfefähigkeit einer Fläche, deren Nutzung zwar auch 
landwirtschaftlichen Zwecken dient, deren überwiegender Zweck aber in der Verfol-
gung der Ziele der Landschaftspflege und des Naturschutzes besteht, nicht entgegen-
steht.  
Ferner ist eine Tätigkeit, die der Definition in Art. 2 Buchst. c dieser Verordnung entspricht, 
auch dann eine landwirtschaftliche Tätigkeit, wenn der Landwirt Weisungen der Na-
turschutzbehörde unterliegt. 
 
2. Art. 44 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1782/2003 in der durch die Verordnung Nr. 2013/2006 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass  
– die Zuordnung einer landwirtschaftlichen Fläche zum Betrieb des Landwirts nicht 

voraussetzt, dass sie diesem aufgrund eines Pachtvertrags oder eines anderen gleichar-
tigen Überlassungsvertrags gegen Entgelt zur Verfügung steht, 

– es der Zuordnung einer Fläche zu einem Betrieb nicht entgegensteht, dass die 
Fläche dem Landwirt unentgeltlich nur gegen Übernahme der Beiträge zur Berufsgenos-
senschaft zur Nutzung in bestimmter Weise und innerhalb eines begrenzten Zeitraums 
entsprechend den Zielen des Naturschutzes überlassen wird, sofern der Landwirt in der 
Lage ist, diese Fläche für einen Zeitraum von mindestens zehn Monaten mit einer hinrei-
chenden Selbständigkeit für seine landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu nutzen, und dass 

– es für die Zuordnung der betreffenden Fläche zum Betrieb des Landwirts un-
schädlich ist, dass dieser verpflichtet ist, gegen eine Vergütung bestimmte Aufgaben für 
einen Dritten wahrzunehmen, sofern er diese Fläche auch im eigenen Namen und für ei-
gene Rechnung für seine landwirtschaftliche Tätigkeit nutzt.  

 
(Hervorhebungen durch die LNV-Geschäftsstelle) 


